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Sachverhalt und Anträge 

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 27. April 1983 

mit vier Patentanspriichen erteilten europäischen Patents 
0 021 023 mit der Anmeldenummer 80 102 756.6 und dem 

Anmeldetag 19. Mai 1980. 

II. Der von der BeschwerdefUhrerin am 26. Januar 1984 einge-

legte Einspruch gegen die Patenterteilung wurde von der 

Einspruchsabteilung 036 durch die am 14. Dezember 1984 zur 

Post gegebene Entscheidung zurUckgewiesen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende) am 14. Februar 1985 unter rechtzeitiger 

Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben 

und diese am 4. April 1985 begrUndet unter Hinweis auf 

folgende bereits im Einspruchsverfahren herangezogene 

Druckschriften: 

DE-A- 2 440 398 (Dl) 

DE-A-- 2 034 067 (D2) 

und auf folgende erstmals im Beschwerdeverfahren herange-

zogene Druckschriften: 

DE-C- 2 011 712 (D3) 

DE-A- 1 962 571 (D4) 

IV. Es wurde miindlich verhandelt. 

V.. 	Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die Auf- 

hebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europischen Patents Nr. 21023. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die 
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2 	 T57/85 

Beschwerde zurückzuweisen und das Patent aufrechzuerhalten 

auf der Grundlage des Anspruchs 1 vom 22. Januar 1987, 

eingegangenam 24. Januar 1987 sowie der AnsprUche 2 bis 4 

der erteilten Fassung. 

Hilfsweise beantragt sie die Aufrechterhaltung mit An-

spruch 1 gemäl3 Hulfsantrag I vom 22. Januar 1987, einge- 

gangen am 24. Januar 1987 sowie mit den erteilten An-
sprUchen 3 und 4, weiter hilfsweise mit Anspruch 1 gemäI3 

Hilfsantrag II vom 22. Januar 1987, eingegangen am 

24. Januar 1987 als einzigern Anspruch sowie einer 

jeweils noch anzupassenden Beschreibung. 

Weiterhin hilfsweise beantragt die Beschwerdegegnerin die 
Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung für den Fall, 

daB keinem der vorgenannten Anträge stattgegeben wird. 

VI. 	Der geltende Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet wie 

folgt: 

SI].  Einrichtung zuzn Ermittein des momentanen Kraftstof f-

verbrauchs pro Wegstreckeneinheit einer Kraftfahrzeug-

Brennkraftmaschine, die von einer Kraftstoffpumpe versorgt 

wird, bei weicher eine elektrische Schaltung den Kraft-

stoffverbrauch über die Regelung der Kraftstoffpumpe, die 

Motordrehzahl und die Fahrgeschwindigkeit unter Eirisatz 

entsprechender Geber ermittelt und anzeigt, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Geber zur Ermittlung des Kraft-

stoffverbrauchs ein Signalerzeuger jet, der die Kennlinien 

der Regeistange der Kraftstoffpuinpe (2) nachbildet und von 

einem die Stellung des Fahrpedals (1) abgreifenden Geber 

(6) ein elektrisches Signal erhlt und aus diesem zusanunen 

mit von dem Motordrehzahlgeber (17) abgeleiteten Signalen 

ein Kraftstoffverbrauch-MotordrehZahlKeflflhiflienfeld 
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3 	 T57/85 

entsprechend dern Kennlinienfeld der Regelung der 

Kraftstoffpumpe (2) bildet." 

Die AnsprUche 2 bis 4 sind von Anspruch 1 abhängig.Der 

geltende Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie 

der des Hauptantrags, jedoch unter AnfUgung der Worte: 

"wobei für unterschiedliche Abschnitte (8,10,12,14) der 

Kennlinien verschiedene Signalerzeuger (9,11,13,15) 

vorhanden sind." 

Der geltende Patentanspruch 1 des Hilfsantrags II lautet 

wie der des Hilfsantrags I, jedoch unter AnfUgung der 

Worte: ",die aus einer Spannungsteilerkette (16) und daran 

parallel angeschalteten abstimmbaren Verstärkern 

bestehen." 

VII. Die Beschwerdeführerin trug hierzu im wesentlichen vor, die 

Gegenstände der AnsprUche 1 des Hauptantrages sowie der 

Hilfsanträge seien zwar unbestritten neu, sie beruhten 

jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und zwar 

aus folgenden Gründen: Der Oberbegriff des Anspruchs 1 

gemI3 Hauptantrag sei sowohi aus Dl ala auch aus D2 

bekannt. Von diesem Stand der Technik ausgehend, verbleibe 

dem Anmeldungsgegenstand ala Aufgabe, einen direkten 

Eingriff in die Einspritzpumpe, d.h. eine direkte Messung 

der Stellung der Regeistange, zu vermeiden. D4, die sich 

u. a. auf einen Simulator für das Kennhinienfeld zur 

Regelung der Einspritzpumpe beziehe, biete bereits eine 

Nachbildung der Stellung der Regelstange ausgehend von den 

Gról3en Motordrehzahl und Stellung des Fahrpedals, d.h. sie 

biete die Lsung der Aufgabe, wie dies im kennzeichnendefl 

Teil des Anspruchs 1 des Hauptantrags dargesteilt sei. Die 

zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 

könnten ohne Schwierigkeiten aus der durch die Ausführungs 

01093 	 S..,... 



4 	 T 57/85 

formen des in D4 of fenbarten Simulators gegebenen Lehre 

gewonnen werden. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin trug vor, ausgehend von dem Stand 

der Technik nach Dl habe der Erfinder erstmals die 

Nachteile eines Eingriffs in die Einspritzpumpe zwecks 

Messung der Stellung der Regelstange erkannt. D2 gebe zwar 

verschiedene Alternativen zur Messung des Kraftstoffver-

brauchs an. Es sei jedoch deutlich, daB un Falle 
mechanischer Kraftstoffeinspritzung die Stellung der 

Regeistange abgetastet werde. Ein Hinweis auf eine 

Nachbildung des Kennlinienfelds sei nicht vorhanden. Bei 

der Einspritzanlage gemäl3 D3 und dem Simulator gemäf3 D4 
diene die Nachbildung des Kennlinienfeldes nicht zur 

Erfassung, sondern zur Bildung einer Grb8e, nmlich der 

Stellung der Regeistange. Im Ubrigen enthalte die 

Einrichtung nach D4, zumindest in einem AusfUhrungs-

beispiel, sogar einen Signalgeber, der in die Regelstange 

eingreife. Es gebe deswegen keine Veranlassung für den 

Konstrukteur, diese letzten zwei Druckschriften 

heranzuziehen. 

Entscheidungsgünde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

2. Die Patentansprüche gemäl3 dem Hauptantrag und den Hilfsan-

trägen I und II genügen den Erfordernissen des Art. 123 (2) 

und (3) EPU. 

3. Neuheit 

3.1 Aus der Druckschrift Dl ist eine Einrichtung zum Ermittein 

01093 	 .../... 



5 	 T 57/85 

des momentanen Kraftstoffverbrauchs pro Wegstreckeneinheit 

einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine bekannt (Titel, 

Seite 6, insbesondere Zeilen 17 und 18). Die Maschine wird 

von einer eine Regeistange (Seite 8, Zeile 9) aufweisenden 

Kraftstoffpumpe (3) versorgt. Eine elektrische Schaltung 

(bbildung) ermittelt den Kraftstoffverbrauch Uber die 

Regelung (Seite 6, Zeile 6) der Kraftstoffpurnpe (3), die 

Motordrehzahl (" M) und die Fahrgeschwindigkeit (v F  unter 

Einsatz entsprechender Geber (2,5) und zeigt ihn an (Me13- 

instrument 6). Diese Druckschrift weist deswegen die 

Merkmale des Oberbegriffs der AnsprUche 1 des Hauptantrags 

und der Hilfsanträge I und II auf. 

Die MerJcmale der kennzeichnenden Teile dieser AnsprUche 1 

sind nicht vorhanden. Insbesondere wird nicht darauf 

hingewiesen, dal3 statt der unmittelbaren Messung der 

Stellung der Regeistange (die dem Kraftstoffverbrauch per 

Zykius entspricht), eine Messung der Stellung des 

Fahrpedals zusainmen mit der Motordrehzahl zur Nachbildung 

des Kraftstoffverbrauchs-Motordrehzahl-Kennhinienfelds 

verwendet werden kann. 

3.2. Die Druckschrift D4 (Figuren 4 bis 8 mit zugehbriger 

Beschreibung; Seite 12, 2. Absatz) bezieht sich auf einen 

Simulator für einen elektronischen Dieseiregler, der aus 

den Betriebsgrben Motordrehzahl(n) und Stellung des 

Fahrpedals (ø() die Kennlinien der Regeistange nachbildet. 

Dartiberhinaus werden die unterschiedlichen Abschnitte des 

Kennlinien-Simulators durch verschiedene Signalerzeuger 

(die Verstrker 110, 111, 127 usw.) erzeugt, die aus 

parallel angeschalteten, abstimmbaren (Potentiometer 112, 

113, 139, usw.) Verstärkern bestehen. 

Die Einrichtung nach D4 liefert keine Messung des momen-

tanen Kraftstoffverbrauchs pro Wegstreckeneinheit. 

I 
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3.3 Die Ubrigen im Verfahren erwähnten Druckschriften kommen 

der Erfindung nicht nher. 

3.4 Die Gegenstnde der PatentansprUche 1 des Hauptantrags und 

der Hilfsanträge sind somit neu (Art. 54 EPU). 

4. Erfinderische Tätigkeit 

4.1 Hauptantrag 

Ausgehend vom Stand der Technik nach Dl verbleibt dem 

Gegenstand des Patentanspruchs 1 als Aufgabe, den Eingriff 

in die Einspritzpumpe zu vermeiden. 

Die Aufgabe ergibt sich ohne weiteres aus der Praxis, denn 

der einschlägige Fachmann wei, daB die Einspritzpumpe 

schwer zugng1ich jet und durch die zum Abtasten der 

Regeistangenstellung erforderl ichen Eingriffe beschädigt 

werden kann und daB wegen der im Motorrauin herrschenden 

Belastungen die Messung verfälscht werden kann. Die Auf-

gabenstellung kann somit keinen Hinweis für das Vorliegen 

einer erfinderischen Ttigkeit liefern. 

Aber auch die Lösung der Aufgabe bedurfte keiner erfinde-

rischen Uberlegung, wie im folgenden erläutert wird. 

Der Fachxnann weilI, daB die Stellung der Regeistange einer 

Einspritzpuinpe durch die von zwei GröBen, nämlich der 

Stellung des Fahrpedals und der Motordrehzahl, abhngigen 

Kraftstoffverbrauch-MotordrehZahl-Keflflhifliefl, bestizrixnt wird 

und daB sich diese Kennlinien im Laufe der Lebensdauer des 

Motors kauxn ändern (Streitpatent: Spalte 2, Zeilen 47 bis 

52). 
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7 	 T57/85 

Urn die Aufgabe zu lösen, sieht dainit der Fachrnann die 

M6glichkeit, das unmittelbar von der Stellung der 

Regeistange gewonnene Signal durch die Stellung des 

Fahrpedals und die Motordrehzahl zu ersetzen. Es liegt nun 

auf der Hand, eine elektrische Schaltung herzustellen, die 

die Kennlinien nachbildet, denn elektrische Funktions-

generatoren von zwei Variablen sind ailgemein bekannt und 

werden insbesondere auf dern Gebiet der Einspritzpumpen 

verwendet (s.z.B. D4, Figuren 4 bis 8: elektrischer 

Kennhiniensimulator). Es ist-zwar richtig, daB durch die 

Nachbildung der Kennlinien der Soliwert der Stellung der 

Regeistange und nicht der Istwert gewonnen wird. Der 

Fachmann kennt aber die Unterschiede zwischen den zwei 

Werten und er weiB, daB der Ersatz von 1st- durch Soliwert 

zu rnöglichen Fehiern ftihren kann. Diese in Kauf zu nehrnen 

urn andere Nachteile, wie sie durch Eingriffe in die 

Einspritzpurnpe selbst entstehen, zu vermeiden, liegt im 

Rahrnen Ublichen fachinännischen Abwgens. Schon gar nicht 

bedurfte es dazu der fiberwindung eines sog. Vorurteils der 

Fachwelt. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher nicht auf 

einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des Art. 56 EPU. 

Das Patent kann deshaib mit diesem Anspruch nicht 

aufrechterhalten werden. 

4.2 	Hilfsantrag I. 

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I, unterscheidet sich 

vorn Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch, daB er zu-

stzlich das Merkrnal enthält, daB "für unterschiedliche 

Abschnitte (8, 10, 12, 14) der Kennlinien verschiedene 

Signalerzeuger (9, 11, 13, 15) vorhanden sind". Es ist aber 

aligernein bekannt, daB die unterschiedlichen Abschnitte 

einer nicht linearen Funktion durch versehiedene Signal- 

01093 	 .../... 



8 	 T57/85 

erzeuger gebildet werden können, wie z.B. aus D4 ersicht-

lich (Figuren 4 bis 8). Eine Kombination dieses Merkinals 

mit den iibrigen Merkmalen des Anspruchs liegt deshaib für 

den Fachinann auf der Hand. 

Da der Gegenstand dieses Patentanspruchs 1 nicht auf er-

finderischer Ttigkeit beruht, kann das Patent mit diesem 

Anspruch nicht aufrechterhalten werden. 

4.3 	Hilfsantrag II 	 - 

Der einzige Patentanspruch des Hilfsantrages II enthält 

alle Mer]cnale des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrages I und 

weiterhin die Merkmale, daI3 die Signalerzeuger "aus einer 

Spannungsteilerkette (16) und dazu parallel angeschalteten 

abstimrnbaren Verstrkern bestehens. 

DaB die Signalerzeuger parallel angeschaltete abstimmbare 

Verstärker aufweisen, ist ein in der Funktionsgeber-

technik Ubliches Merkmal und z.B. auch aus D4 bekannt 

(Figuren 4, 6 und 8: Verstrker 110, 111, 127, 128 usw. in 

Zusazumenhang mit dem Potentiometer 112, 113, 139, 140 

usw.). Die Verwendung einer Spannungsteilerkette ergibt 

sich uriinittelbar aus der Praxis. Denn die Arbeitsweise der 

Verstrker mul3 80 sein, daB einer nach dem anderen 

angeschaltet wird, urn die unterschiedlichen Abschnitte 

nachzubilden. Dieses Ziel wird ohne Schwierigkeiten 

erreicht, z.B. durch Speisen der Verstärker mit einer 

einzigen Spannungskette, wobei die Werte der Spannungen am 

Eingang der einzelnen Verstärker im bestimmten Verh1t-

nissen bleiben. In dieser Weise kônnen die Verstärker beim 

Erreichen einer bestimmten Spannung zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in Betrieb treten. Eine Spannungsteilerkette 

ist eine hierfür gelufige Mal3nahrne. 
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Der Gegenstand dieses Patentanspruchs beruht somit gleich-

falls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von 

Art. 52 (1) und 56 EPU. Das Patent kann somit auch in der 

Form gemäl3 Hilfsantrag II nicht aufrechterhalten werden. 

5. 	Hilfsantrag auf ZurUckverweisung an die Einspruchs- 

abteilung 

Die Beschwerdegegnerin hat als dritten Hilfsantrag die 

ZurUckverweisung an die Einspruchsabteilung beantragt, für 

den Fall, daB keinem ihrer anderen Antrge stattgegeben 

werde. Sie hat diesen Antrag dainit begrUndet, daB die 

Druckschriften D3 und D4 erstmals im Beschwerdeverfahren 

genannt worden seien. Diese Druckschriften, die von Amts 

wegen ins Verfahren einbezogen worden seien,seien von der 

Einspruchsabteilung nicht berUcksichtigt worden. 

Eine ZurUckweisung an die Einspruchsabteilung sei deshaib 

notwendig, urn einen Instanzverlust zu vermeiden. 

In dem vorliegenden Fall hätte die Kammer die ZurUckweisung 

an die erste Instanz gernäl3 dem von der Kammer verfolgten 

Grundsatz der Billigkeit (siehe Entscheidung T 273/84, AB1. 

EPA 1986, 346) beschlossen, wenn sie diese neuen Druck-

schriften als entscheidend betrachtet hätte, urn die er-

finderische Tätigkeit der vorgeschlagenen PatentansprUche 

zu bewerten. 

Wie im obigen Punkt 4 erwhnt, ist die Kainmer jedoch der 

Meinung, daB die Gegenstände der vorgeschlagenen AnsprUche 

auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhen, weil sie sich 

für den Fachrnann in naheliegender Weise aus dem Stand der 

Technik (Dl) in Verbindung mit seinem aligemeinen Fach- 
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wissen ergeben (siehe Punkt 4.1, 5. Absatz, Punkt 4.2, 1. 

Absatz und Punkt 4.3, 2. Absatz). 

Entacheidungeformel: 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Eritscheidung wird aufgehoben. 

2. DaB Patent wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

F. Klein 
	 K. Lederer 
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